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bei Antwort bitte angeben 

Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. Oktober 2022 zur Re-

vierbahn. 

Ich teile Ihre Einschätzung, dass die SPNV-Vorhaben im Rheinischen Re-

vier eine wichtige Bedeutung für die Region besitzen. Daher begrüße ich 

Ihren Wunsch die Planungen für die Projekte zügig aufzunehmen aus-

drücklich. 

Aufgrund der Bedeutung der Vorhaben für die Region begleitet meine 

Fachabteilung die Projekte sehr eng und steht in regelmäßigem Aus-

tausch mit allen Beteiligten. Dabei hat das Ministerium für Umwelt, Na-

turtschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW) 

sowohl den Bund als auch die Deutsche Bahn AG (DB AG) frühzeitig auf 

die Dringlichkeit zur Aufnahme der Planungen aller InvKG-Projekte hin-

gewiesen. Die Sammelfinazierungsvereinbarung Planung Investitionsge- 
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Der Minister 

setz-Kohleregion (SV Planung InvKG) enthält bislang lediglich das Vor-

haben S11-Ergänzungspaket. Bei einem Abstimmungsgespräch Ende 

Juni 2022 teilte die DB AG mit, dass eine Aufnahme weiterer Vorhaben 

in die SV Planung InvKG möglich wäre. 

Voraussetzung für die Aufnahme der InvKG-Projekte in die SV Planung 

InvKG wäre eine Wirtschaftlichkeitsausgleich aller Vorhaben, da aus 

Sicht der DB AG nur eine Aufnahme von positiv bewerteten Vorhaben 

erfolgen kann. Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung handelt es sich um 

eine DB-interne Rechnung aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ein Wirt-

schaftlichkeitsausgleich könnte über den Risikopuffer der DB AG ausge-

glichen werden, damit keine zusätzliche Belastung des Budgets erfolgt. 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat nun diesen 

Vorschlag dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) zur Zustimmung 

vorgelegt. 

Nach Zustimmung durch das BMF wird die konkrete Vorgehensweise 

zum Ausgleich der mangelnden Wirtschaftlichkeit und die vereinbarten 

Punkte in eine neu abzuschließende trilaterale Vereinbarung zum Wirt-

schaftlichkeitsausgleich zwischen Bund, DB AG und Braunkohleländern 

aufgenommen. Mit Zeichnung dieser Zusatzvereinbarung beantragt die 

DB AG die Aufnahme der bislang für sie unwirtschaftlichen Maßnahmen 

in die SV Planung InvKG, darunter auch die Vorhaben S-Bahn Rheini-

sches Revier Abschnitt Ost und ABS Aachen- Köln. Eine Entscheidung 

des BMF zum skizzierten Lösungsvorschlag steht noch aus. 

Für eine mögliche Verlängerung von Bedburg über Jülich nach Aachen 

(„S-Bahn Rheinisches Revier Abschnitt West") ist zunächst eine Mach-

barkeitsstudie und Raumanalyse geplant. Diese soll über die Bundes-

richtlinie STARK gefördert werden. Der Antrag auf Zuwendungen für die 

Erstellung der Machbarkeitsstudie ist vom Nahverkehr Rheinland (NVR) 
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Ministerium für Umwelt, 
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am 19.08.2022 bei dem für die Bewilligung zuständigen Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht worden, seitens des 

Ministeriums für Verkehr wurde am 12.09.2022 ein positives Votum zum 

Projekt beim BAFA eingereicht. 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Machbarkeitsstudie und die Raum-

analyse werden zur Zeit beim NVRNRR erarbeitet, so dass bei Zugang 

des Förderbscheides umgehend mit der Erstellung der Machbarkeitsstu-

die begonnen werden kann. 

Ich hoffe, Ihnen mit meiner Antwort weitergeholfen zu haben und würde 

mich über Ihre weitere Unterstützung sehr freuen. 

Seite 3 von 3 

Mit freundlichen Grüßen 

  

   

   

Oliver Krischer  
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